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Artikel 6.03 
Entladebescheinigung 
Geändert durch Beschlüsse CDNI 2012-I-2 und CDNI 2021-I-5 

 
(1) Jedes Fahrzeug, das im Geltungsbereich dieses Übereinkommens entladen wurde, 

muss eine gültige Entladebescheinigung an Bord haben, die nach dem Muster in 
Anhang IV ausgestellt sein muss. 

 
 Diese Entladebescheinigung ist nach ihrer Ausstellung mindestens sechs Monate an 

Bord aufzubewahren. 
 
 Bei Fahrzeugen ohne Steuerhaus und Wohnung kann die Entladebescheinigung auch 

an anderer Stelle als an Bord vom Frachtführer aufbewahrt werden. 
 
(1b) Eine Entladebescheinigung in elektronischem Format kann verwendet werden, sofern  

a) der Datenschutz gemäß der Verordnung (EU) 2016/6791 (Datenschutz-
Grundverordnung) in der jeweils geltenden Fassung oder gemäß vergleichbaren 
nationalen Vorschriften der Schweizerischen Eidgenossenschaft gewährleistet ist; 

b) eine fälschungssichere Signatur gemäß der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 
(eIDAS)2 in der jeweils geltenden Fassung oder gemäß vergleichbaren nationalen 
Vorschriften der Schweizerischen Eidgenossenschaft vorgesehen ist; 

c) die Datensicherheit durch Umsetzung entsprechender Vorgaben in den in 
Buchstabe a genannten Vorschriften gewährleistet ist und damit auch 
unberechtigter Zugang sicher unterbunden wird; 

d) die Überprüfbarkeit der Entladebescheinigung an Bord oder in der 
Unternehmensbuchführung des Schiffsbetreibers gewährleistet ist; 

e) die Überprüfbarkeit in der Unternehmensbuchführung der Identität der Person, die 
die Entladebescheinigung ausgestellt hat und der Person, die die Annahmestelle 
betreibt, gewährleistet ist. 

 
 Die Entladebescheinigung ist auf Verlangen den Bediensteten der zuständigen 

Behörden auszuhändigen. Die Entladebescheinigung darf in einer lesbaren 
elektronischen Fassung zur Verfügung gestellt werden. 
 

 
1 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung). 
2 Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über elektronische Identifizierung und 
Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG. 


